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ARZTHAFTUNG 

Bei der Haftung von Ärzten kommt neben dem Behandlungsfehler auch die Verletzung der 

Aufklärungspflicht – also der Aufklärungsfehler – in Frage. Doch was genau bedeutet das eigentlich? 

Jede ärztliche Maßnahme ist immer mit Eingriffen in die körperliche Integrität der Patientinnen und 

Patienten verbunden und erfüllt von daher im zivilrechtlichen wie auch im strafrechtlichen Sinne den 

objektiven Tatbestand einer Körperverletzung. Diese ist jedoch dann nicht rechtswidrig, wenn 

patientenseits der Maßnahme zugestimmt und dem Arzt damit eine Einwilligung erteilt wurde. Ein 

wichtiger Faktor ist der Zeitpunkt der Aufklärung. Der Arzt oder die Ärztin muss die Patienten rechtzeitig 

und ausreichend aufklären.  Doch rechtzeitige und umfassende Aufklärung- was bedeutet das genau 

aus rechtlicher Sicht? Welcher Schadenersatz und wann kommt dieser zu tragen? Sowie viele weitere 

wichtige Punkte z.B. Beweislast im Zivilverfahren. Lassen Sie sich diese aus der rechtlichen Perspektive 

genauestens erklären. 

 

 

SEMINARINHALT: 

 
Grundzüge Schadenersatz 

▪ Anspruchsvoraussetzungen 

▪ Schadensbegriff  

▪ Beweislast im Zivilverfahren 

▪ Zurechnung anderer Personen (Gehilfenhaftung) 

Ärztliche Tätigkeit  

▪ in Krankenanstalten  

▪ in Belegspitälern 

▪  in Ordinationen 
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Ärztliches Handeln als kausale Schadenshandlung 
 

▪ Aufklärungsfehler 

▪ Behandlungsfehler 

▪  OGH Judikatur 

 
 
 
 
 
 
 

     VORTRAGENDE 

               
   Mag. Veronika Holub 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag. Veronika Holub absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften in 

Wien mit einer vertiefenden Ausbildung im Bereich des Medizinrechts. 

Während des Studiums war Mag. Holub über viele Jahre als juristische 

Mitarbeiterin in der Rechtsanwaltskanzlei ADJOKAT Rechtsanwälte für Dr. 

Andreas Joklik tätig. Für die Dauer der EU- Ratspräsidentschaft Österreichs 

war sie Referentin im Bundesministerium für Justiz in der Abteilung für 

Strafsachen/ multilaterale Zusammenarbeit. Derzeit befindet sich Mag. 

Holub im richterlichen Vorbereitungsdienst. Seit 2017 ist Mag. Holub 

Vortragende auf der Donau-Universität Krems.  
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Wir erwarten Sie in exzellenter Wohlfühlatmosphäre! 

 

 

Freuen Sie sich auf den spannenden Vortrag im wunderschönen 

Hotel Schloss Seefels 

 
Der exzellente Service wird Sie von der ersten Minute an begeistern, mit 

mehrfachausgezeichnetem Restaurant und dem Tagungszentrum mit privatem Eingang 

und Foyer. 

❖ Alkoholfreie Tagesgetränke 

❖ Kaffeepausen mit selektierten Teesorten, Obstkorb, Brötchen und ofenfrischer 

Plunder, süße und pikante Snacks  

❖ Gratis W-LAN 

 

Erfahren Sie mehr über die stimmungsvollste Adresse am Wörthersee: 

www.seefels.at 

 

http://www.seefels.at/
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Termin:   21. Jänner 2020 

Dauer:    15:00 – 19:00 Uhr 

Ort:    Hotel Schloss Seefels 

Adresse:   Töschling 1, 9212 Pörtschach, Techelsberg a.W. 

 


	Arzthaftung

